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NEWS


Personalverrechnung 2010 

1 Allgemeines

Die Personalverrechnung ist – wie alljährlich – auch im Jahr 2010 von zahlreichen Änderungen geprägt. Die beschlossenen Änderungen betreffen sowohl das Steuerrecht als auch das Sozialversicherungsrecht.

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestimmungen und Neuerungen, die für den Unterricht im Gegenstand Rechnungswesen & Controlling relevant sind, werden in diesem Beitrag dargestellt.


Hinweis:


Eine Zusammenstellung der aktuellen Werte zur Personalverrechnung 2010 befindet sich 
in der Beilage als PDF-Datei. 
Download unter: http://www.wissenistmanz.at/wissenplus/newsletter/rechnungswesen/personalverrechnung_jaenner2010.pdf/download
2 Lohnsteuer

Die Berechnung der Lohnsteuer mit dem Tarif nach dem Steuerreformgesetz 2009 ist unverändert geblieben.

Ebenso unverändert geblieben ist der Sachbezugswert zur Privatnutzung eines Firmenwagens: 1,5% der Anschaffungskosten, maximal € 600,00 (bei nicht mehr als 500 km Privatfahrten monatlich 0,75% bzw. € 300,00).
Aufwendungen des Arbeitnehmers für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte werden durch den Verkehrsabsetzbetrag und durch das Pendlerpauschale berücksichtigt. Die Beträge wurden ab Juli 2008 erhöht, und die ursprüngliche Befristung dieser erhöhten Beträge bis 2009 wurde nun bis Ende 2010 verlängert.

Nicht im Zuge der Lohnverrechnung, sondern bei der Veranlagung kann für 2009 - und nun verlängert auch für 2010 – bei Beziehern geringer Einkommen ein sogenannter Pendlerzuschlag schlagend werden, d. h. bei Anspruch auf ein Pendlerpauschale erhöht sich die mögliche Negativsteuer auf 15% der Sozialversicherungsbeiträge, höchstens aber € 240,00.

Das amtliche Kilometergeld wurde ab 1.7.2008 erhöht. Diese Erhöhung wurde nunmehr auch für 2010 verlängert.
Die Besteuerung des 13. und 14. Monatsbezugs (Urlaubs- und Weihnachtsgeld) bleibt unverändert im Sinn des Steuerreformgesetzes.
Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen sowie Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit und mit diesen Arbeiten zusammenhängende Überstundenzuschläge (inklusive der Zuschläge für Ersatzruhetage) sind unverändert bis € 360,00 (bei überwiegender Nachtarbeit € 540,00) monatlich steuerfrei. Zusätzlich dazu sind Zuschläge für die ersten zehn Überstunden im Monat im Ausmaß von höchstens 50% des Grundlohnes, maximal € 86,00 monatlich, steuerfrei.
3 Sozialversicherung

Die Geringfügigkeitsgrenze hat sich auf € 366,33 pro Monat (€ 28,13 pro Tag) erhöht. Die Höchstbeitragsgrundlagen erhöhen sich für das Jahr 2010 bei den laufenden Bezügen auf € 4.110,00 pro Monat (€ 137,00 pro Tag), bei den Sonderzahlungen auf € 8.220,00 pro Jahr.

Die Beiträge werden wie bisher abgerechnet. Der Dienstgeberanteil und der IESG-Zuschlag bleiben unverändert. Ab 1.7.2008 wurde der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung für Dienstnehmer mit niedrigen Einkommen abgesenkt und kann sogar zur Gänze entfallen. Ab 1. Jänner 2010 gelten folgende Beiträge der Dienstnehmer zur Arbeitslosenversicherung: 
monatliche Beitragsgrundlage bis € 1.155,00
0 %
über € 1.155,00 bis € 1.260,00


1 %
über € 1.260,00 bis € 1.417,00


2 %
über € 1.417,00




3 %. 
Der Dienstgeber hat wie bisher jährlich ein Service-Entgelt für die E-Card in Höhe von € 10,00 einzuheben und an die Krankenkasse abzuführen. Das Service-Entgelt gehört zu den abzugsfähigen Pflichtbeiträgen.

4 DB, DZ, Kommunalsteuer, Wiener Dienstgeberabgabe

Der Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds (DB) beträgt weiterhin 4,5% der Beitragsgrundlage.

Die als Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag (DZ) bezeichnete Kammerumlage 2 setzt sich aus der jeweiligen Landeskammerumlage (LKU) und der Bundeskammerumlage (BKU) zusammen. Die Landeskammern Niederösterreich und Salzburg haben ihre Landeskammerumlage gesenkt. Der DZ beträgt für das Jahr 2010 im Burgenland 0,44%, in Kärnten 0,41%, in Niederösterreich 0,40%, in Oberösterreich 0,36%, in Salzburg 0,42%, in der Steiermark 0,40%, in Tirol 0,43%, in Vorarlberg 0,39% und in Wien 0,40% der Beitragsgrundlage des DB.

Die Kommunalsteuer beträgt weiterhin 3% der Bemessungsgrundlage.

Die Wiener Dienstgeberabgabe („U-Bahn-Steuer“) wird in Wien eingehoben und beträgt für jeden Dienstnehmer und für jede angefangene Woche eines bestehenden Dienstverhältnisses € 0,72.

5 Schulbuchbezug
Jeweils Kapitel „Personalverrechnung“ in
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Rechnungswesen & Controlling HAK III
SBNr. 125416
ISBN: 978-3-7068-3105-5
Manz Verlag Schulbuch, 2008
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Rechnungswesen & Controlling HLW III
SBNr. 125423
ISBN: 978-3-7068-3139-0
Manz Verlag Schulbuch, 2008
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Rechnungswesen HAS 2 (mit SbX-CD)
SBNr. 140756
ISBN: 978-3-7068-3376-9 
Manz Verlag Schulbuch, 2009
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Rechnungswesen FW 2 (mit SbX-CD)
SBNr. 140762
ISBN: 978-3-7068-3383-7
Manz Verlag Schulbuch, 2009
Außerdem:
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Einführung in die Personalverrechnung (inkl. SbX)
SBNr. 136189
ISBN: 978-3-7068-3477-3 
Manz Verlag Schulbuch, 2010
6 Weitere Informationen
Weitere Informationen zu diesem Thema können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen werden: 

· Bundesministerium für Finanzen
www.bmf.gv.at
· Österreichische Sozialversicherung
www.sozialversicherung.at[image: image1.jpg]
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